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Covid 19 – Gruppenveranstaltungen 

 

Weimar + Erfurt 
(Stand: 15.12.2020) 

Einreise   

 
Möglich, aber aufgrund der geltenden Corona-Schutz-Verordnung 
unsinnig. 
 
Personen, die sich innerhalb der vergangenen 10 Tage in einem 
internationalen RKI-Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet 
sich in eine 10-tägige Quarantäne zu begeben und das zuständige 
Gesundheitsamt mit Hilfe der digitalen Einreiseanmeldung unter 
https://www.einreiseanmeldung.de/#/ zu informieren. Die 
Quarantäne kann durch Vorlage eines negativen Testergebnisses in 
deutscher, englischer oder französischer Sprache verkürzt werden. 
Der Test muss frühestens 48 Stunden vor Einreise oder unverzüglich 
bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen 
worden sein. 
 
Es gilt die: 
Thüringer Verordnung zur Fortschreibung und Verschärfung 
außerordentlicher Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer 
sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie zur 
Ergänzung der allgemeinen Infektionsschutzregeln vom 14. Dezember 
2020.  
 
Diese Verordnung tritt am 15. Dezember 2020 in Kraft und mit Ablauf 
des 10. Januar 2021 außer Kraft. 
 

Beschränkungen des 
öffentlichen Lebens 

 
Nächtliche Ausgangssperre: Das Verlassen der Wohnung oder 
Unterkunft ist mit Ablauf des 15. Dezember 2020 in der Zeit von 22 
Uhr bis 5 Uhr des Folgetages ohne triftigen Grund untersagt. 
 
allgemeine Abstandsregel von 1,5  Metern 
  
Maskenpflicht: Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung 
im öffentlichen Raum besteht, wenn sich Menschen begegnen. 
 
Ergänzend zu § 6 Abs. 1 und 2 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO gilt die 
Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung auch  

- in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind 
oder bei denen Besuchs- und Kundenverkehr 
(Publikumsverkehr) besteht,  

- an allen nach Satz 2 festgelegten und gekennzeichneten Orten 
mit Publikumsverkehr in Innenstädten und in der 
Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Personen 
entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend 
aufhalten, 
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- vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen, 
- in Arbeits-, Dienst- und Betriebsstätten; dies gilt nicht am 

Arbeitsplatz, sofern der Mindestabstand nach § 1 Abs. 1 2. 
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO sicher eingehalten werden kann 
oder die Art der Tätigkeit die Verwendung einer Mund-Nasen-
Bedeckung nicht zulässt, 

- bei Versammlungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 2. ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO, 

- bei Veranstaltungen und Zusammenkünften zu religiösen und 
weltanschaulichen Zwecken nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 2. 
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO und 

- bei Veranstaltungen von politischen Parteien nach § 8 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO. 

 
Die zuständigen Behörden nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO legen die 
Orte nach Satz 1 Nr. 2 fest und kennzeichnen diese. Regelungen zur 
Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung bleiben für die 
Einrichtungen und Angebote nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO den gesonderten Anordnungen des für 
Bildung zuständigen Ministeriums vorbehalten 
 
Kontaktbeschränkungen: Der gemeinsame Aufenthalt ist nur gestattet    
mit den Angehörigen des eigenen Haushalts sowie zusätzlich mit den 
Angehörigen eines weiteren Haushalts, solange dabei eine 
Gesamtzahl von insgesamt höchstens fünf Personen nicht 
überschritten wird; die zu einem der Haushalte gehörenden Kinder bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres bleiben bei der Berechnung der 
zulässigen Personenzahl außer Betracht. 
 
Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen 
Personen außer zu den Angehörigen des eigenen Haushalts und 
Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, auf ein 
absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 
 

Busreisen 
 
untersagt 
 

Hotels 

 
Teilweise geöffnet 
 
Entgeltliche Übernachtungsangebote dürfen nur für notwendige, 
insbesondere für medizinische, berufliche und geschäftliche Zwecke 
zur Verfügung gestellt werden. Übernachtungsangebote für 
touristische Zwecke sind untersagt. Beherbergungsbetriebe, die 
ausschließlich Übernachtungsangebote für andere als in Satz 1 
genannte Zwecke unterbreiten, sind zu schließen. 
 

Restaurants 

 
Geschlossen. 
Ausnahme für Speisen und Getränke zur Abholung oder Lieferung. 
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Stadtführungen 
 
untersagt 
 

Veranstaltungen in 
Seminarräumen 

 
untersagt 
 

Museen, Gedenkstätten, 
„Lernorte“ 

 
geschlossen 
 

Gesamtbewertung 

 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Durchführung einer 
Seminarveranstaltung in Weimar und / oder Erfurt nicht realisierbar.   
 
 

 

 

 


